
Durchführungsbestimmungen 11m-Turnier SV Schluchsee am Fr. 30.06.2017  
 
 
1. Spielberechtigung  
 
Spielberechtigt ist jede Spielerinn und Spieler ab 14 Jahren. 
 
 
2. Spieleranzahl  
 
Eine Mannschaft besteht aus mind. 5 Spieler(+Torwart), maximal 7 Spieler + Torwart, so dass in den einzelnen 
Partien die Schützen abwechseln können.  
 
 
3. Austragungsmodus  
 
Es wird auf große Tore geschossen. Die erstgenannte Mannschaft beginnt, es wird anschließend abwechselnd 
geschossen bis zu maximal 5 Schuss je Team. Bei Torgleichheit bekommt jede Mannschaft 1 Punkt. Bei Sieg 3 Punkte 
und bei Niederlage 0 Punkte.  
Bei Punktgleichheit nach der Vorrunde entscheidet die Tordifferenz, dann die mehr geschossenen Tore. Stimmen 
beide Kriterien überein, entscheidet sich das Weiterkommen über ein Entscheidungsschiessen der jeweiligen 
Mannschaften. Auch hier treten wieder 5 Schützen an, es wird solange geschossen, bis eine Mannschaft verschießt. 
Der genaue Spielmodus ist abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften.  
 
 
4. Nichtantritt  
 
Tritt eine Mannschaft nicht an oder sie beendet das Turnier vorzeitig, so werden sämtliche Spiele (auch bereits 
ausgetragene) mit 3:0 Toren und 3 Punkten für die gegnerische Mannschaft gewertet.  
 
 
5. Sonstiges  
 
Der Schuss wird durch den Schiedsrichter frei gegeben. Der Torwart darf sich bewegen, muss aber auf der Torlinie 
bleiben. Prallt der Ball vom Torwart oder Pfosten ab, ist ein Nachschuss nicht gestattet.  
 
 
6. Rechtsordnung  
 
 
Über Proteste wegen eines Regelverstoßes, die spätestens eine halbe Stunde nach Ende des jeweiligen 11m-
Schießens bei der Turnierleitung eingelegt werden müssen, entscheidet dies an Ort und Stelle.  
 
7. Versicherung und Haftung  
 
 
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung, weder für Verletzungen noch für abhanden gekommene, persönliche 
Gegenstände. Die Teilnehmer erkennen bei der Anmeldung die hier aufgeführten Durchführungsbestimmungen an.  
 
 
8. Startgeld  
 
Das Startgeld von 25 € ist vor dem Turnierbeginn bei der Turnierleitung zu entrichten.  


